
Liederkranz Reichertshofen
und Umgebung E.V.

gegr. 1897

Liederkranz Reichertshofen 85084 Reichertshofen

Satzung

Präambel

Sämtliche Funktions-, Ämter- und Personenbezeichnungen sind geschlechtsneutral
zu verstehen.

§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr

Der Verein führt den Namen ”Liederkranz Reichertshofen und Umgebung e.V.".
Der Sitz des Vereins ist in 85084 Reichertshofen. Er ist in das Vereinsregister
eingetragen.
Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
Die Gründung des Vereins erfolgte im Jahr 1897 als ”Männergesangverein
Liederkranz Reichertshofen und Umgebung e.V.".

§ 2 Zweck

Zweck des Vereins ist die Pflege und Förderung des Chorgesanges (Kunst und
Kultur: § 5211 1 AO).
Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne
der § 51 ffAO.

Der Satzungszweck wird insbesondere erreicht durch die Abhaltung von
regelmäßigen Proben zur Vorbereitung und Durchführung von Konzerten,
Freundschaftssingen, die Teilnahme an Cborwettbewerben und weiteren
musikalischen Veranstaltungen. Hierbei stellt sich der Verein mit seinen Chören in
den Dienst der Öffentlichkeit.

Der Verein ist selbstlOs tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche
Zwecke.

Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden.
Die Mitglieder des Vereins erhalten keine Gewinnanteile und in threr Eigenschaft als
Mitglieder auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.



Es darf keine Person durch Ausgaben, die dein Zweck des Vereins fremd sind, oder
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

§ 3 Mitgliedschaft

Der Verein besteht aus: singenden Mitgliedern
fordernden Mitgliedern
Ehrenmitgliedern.

1. Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden. Der
Aufnahmeantrag ist schriftlich zu stellen. Uber die Aufnahme entscheidet der
Vorstand. Ein Aufnahmeanspruch besteht nicht.

2. Das aktive Wahlrecht steht Mitgliedern ab dem vollendeten 14. Lebensjahr
zu, das passive Wahlrecht ab dem 18. vollendeten Lebensjahr.

3. Mitglieder, die noch nicht volljährig sind, haben mit Ausnahme der Regelung
in § 3 Nr.2 der Satzung, kein Stumm- und Wahlrecht. Ihnen stehen das Rede- und
Anwesenheitsrecht in den Mitgliederversammlungen sowie das Recht auf Teilhabe
an den Leistungen des Vereins, insbesondere der Nutzung seiner Einrichtungen, zu.
Eine Vertretung durch die Eltern bei Abstimmungen und Wahlen ist nicht statthaft.

4. Die Mitgliedschaft endet
a) mit dem Tod
b) durch Austritt
c) durch Ausschluss aus dein Verein.

5. Der Austritt muss schriftlich gegenüber dem Vorstand erklärt werden. Er ist
nur unter Einhaltung einer Frist von sechs Wochen zum Ende eines Kalenderjahres
möglich.

6. Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn es in
erheblicher Weise gegen den Vereinszweck verstößt, sich in sonstiger Weise grober
und wiederholter Verstöße gegen die Satzung und die Interessen des Vereins
schuldig macht oder seiner Beitragspflicht nicht nachkommt.

Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand auf schriftlichen Antrag. Zur
Antragstellung ist jedes Vereinsmitglied berechtigt.
Der Antrag auf Ausschluss ist dem betroffenen Mitglied samt Begründung
schriftlich zuzuleiten. Es wird aufgefordert, innerhalb einer Frist von 3 Wochen zu
dem Antrag auf Ausschluss Stellung zu nehmen. Nach Fristablauf ist vom Vorstand
unter Berücksichtigung der zugegangenen Stellungnahme des betroffenen Mitglieds
über den Antrag zu entscheiden.

Der Vorstand entscheidet mit einfacher Mehrheit.
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Der Ausschließungsbeschluss ist dem Mitglied schriftlich mit Gründen mittels
eingeschriebenen Briefs mitzuteilen. Er wird mit seiner Bekanntgabe wirksam.

Gegen den Ausschließungsbeschluss steht dem Betroffenen das Rechtsmittel der
Beschwerde an die Mitgliederversammlung zu.
Die Beschwerde ist zu begründen und innerhalb einer Frist von 2 Wochen ab
Zugang schriftlich an den Vorstand zu richten. Sie hat keine aufschiebende
Wirkung.

Über die Beschwerde entscheidet die nächste ordentliche Mitgliederversammlung
mit einfacher Mehrheit. Der Weg zu den ordentlichen Gerichten bleibt unberührt.

Während des Ausschließungsverfahrens ruhen die mitgliedschaftlichen Rechte des
auszuschließenden Mitglieds.
Ein Ausschluss entbindet nicht von der Zahlung noch ausstehender finanzieller
Verpflichtungen oder von der Rückgabe noch im Besitz befindlicher Gegenstände,
die Eigentum des Vereins sind.

§ 4 Mitgliedsbeiträge

Die Mitglieder zahlen Mitgliedsbeiträge, Gebühren und Umlagen, über deren Höhe
und Fälligkeit die Mitgliederversammlung jeweils mit Wirkung für das folgende
Geschäftsjahr entscheidet.
Bei Eintritt in den Verein im ersten Halbjahr ist der Beitrag in voller Höhe, im
zweiten Halbjahr zur Hälfte zu entrichten.
Die Entrichtung des Mitgliedsbeitrages ist eine Bringschuld des Mitglieds.
Mitgliedsbeiträge, Gebühren und Umlagen werden im Bankeinzugsverfabren mittels
Lastsehrift eingezogen. Sie sind spätestens fällig am 1.3. eines laufenden Jahres.

§ 5 Organe

Organe des Vereins sind: der Vorstand
die Mitgliederversammlung

§ 6 Vorstand

1. Der Vorstand im Sinn des § 26 BGE besteht aus:

a) dem 1. Vorsitzenden
b) dem stellvertretenden Vorsitzenden
c) dem Schriftführer
d) dem Kassenwart

2. Gerichtlich und außergerichtlicb wird der Verein durch den 1. Vorsitzenden
allein vertreten. Außerdem vertritt den Verein der stellvertretende Vorsitzende
zusammen mit einem weiteren Mitglied des Vorstands. Im Innenverhältnis gilt, dass
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der Verein im Verhinderungsfall des 1. Vorsitzenden durch den stellvertretenden
Vorsitzenden zusammen mit einem weiteren Mitglied des Vorstands vertreten wird

3. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von drei
Jahren gewählt. Bis zu einer Neuwahl bleibt der Vorstand im Amt, längstens jedoch
für einen Zeitraum von sechs Monaten nach Ende der jeweiligen Wahlperiode.
Scheidet ein Mitglied während der Amtszeit aus, kann der Vorstand ein
Ersatzmitglied für die restliche Amtsdauer des Ausgeschiedenen wählen.

4. Der Vorstand führt die Geschäfte des Vereins und erledigt alle
Verwaltungsaufgaben, soweit sie nicht durch die Satzung oder Gesetz einem anderen
Vereinsorgan zugewiesen sind. Er hat insbesondere folgende Aufgaben:

a) die Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung
b) die Einberufung und Vorbereitung der Mitgliederversammlung. Die

Leitung der Mitgliederversammlung erfolgt durch den Vorsitzenden
oder wenn er verhindert ist, durch seinen Stellvertreter.

c) die Bestellung des Chorleiters sowie dessen Vergütung.

§ 7 Mitgliederversammlung

1. Die Mitgliederversammlung ist zuständig für alle Aufgaben, soweit sie nicht
dem Vorstand obliegen. Sie ist ausschließlich zuständig für folgende
Angelegenheiten:

a) Entgegennahme des Rechenschaftsberichtes des 1.Vorsitzenden
b) Entgegennahme des Berichts des Sehriftführers
c) Entgegennahme des Berichts des Chorleiters
d) Entgegennahme des Kassenberichts
e) Entgegennahme des Berichts der Kassenrevisoren
f) Entlastung des Vorstandes
g) Beschlussfassung über eingegangene Anträge

h) Wahl der Vorstandsmitglieder alle drei Jahre
i) Wahl dreier Kassenrevisoren alle drei Jahre
j) Festsetzung der Höhe und Fälligkeit des Mitgliedsbeitrages bei Bedarf
k) Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins
1) Ernennung von Ehrenmitgliedern auf Vorschlag des Vorstands

2. a) Die ordentliche Mitgliederversammlung findet im ersten Halbjahr eines jeden
Jahres statt.

b) Die Mitgliederversammlung wird vom 1. Vorsitzenden unter Einhaltung
einer Frist von zwei Wochen unter Angabe der Tagesordnung einberufen. Die
Veröffentlichung erfolgt im Mitteilungsblatt der Marktgemeinde Eeichertshofen.
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Anträge zur Mitgliederversammlung müssen mindestens acht Tage vor der
Versammlung schriftlich an den Vorsitzenden eingereicht werden, um in der
Mitgliederversammlung behandelt zu werden.

c) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden oder wenn er verhindert
ist, vom stellvertretenden Vorsitzenden, geleitet.
- Die Mitgliederversammlung ist bei ordnungsgemäßer Ladung stets
beschlussfllhig.
- Jedes Mitglied hat eine Stimme. Stimmübertragungen sind nicht zulässig.
- Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen
Stimmen gefasst. Stimmenthaltungen werden nicht mitgezählt.

d) Für die Dauer der Durchführung von Vorstandswahlen wählt die
Mitgliederversammlung einen Wahlausschuss, der aus seinen Reihen einen
Vorstand und einen Protokollführer bestimmt. Die Art der Abstimmung
bestimmt der Versammlungsleiter.

3. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen,
- wenn der Vorstand die Einberufung aus dringenden wichtigen Gründen
beschließt;
- wenn ein Viertel der Mitglieder schriftlich unter Angabe der Gründe die
Einberufung vom Vorstand verlangt;
- wenn über Satzungsangelegenheiten gesprochen wird. Für
Satzungsänderungen ist eine 3h Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen
erforderlich.

4. a) Für die Änderung des Vereinszwecks ist die Zustimmung aller Mitglieder
erforderlich. Die Zustimmung der Mitglieder, die an der Mitgliederversammlung
nicht teilnehmen, kann schriftlich erfolgen.

b) Für die Auflösung des Vereins ist eine % Mehrheit der abgegebenen gültigen
Stimmen erforderlich.

5. Das Versammlungsprotokoll ist vom Versammlungsleiter und dem
Protokollführer zu unterzeichnen. Es muß enthalten:

- Ort und Zeit der Versammlung
- Name des Versammlungsleiters und des Protokollführers
- Teilnehmer lt. Anwesenheitsliste
- Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und Beschlussfähigkeit
- die Tagesordnung
- die gestellten Anträge, das Abstimmungsergebnis
- die Art der Abstimmung

§ 8 Auflösung des Vereins

Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung mit der in § 7
geregelten Stimmenmehrheit beschlossen werden.
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Die Mitglieder des Vorstands sind gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren.
Die vorstehenden Vorschriften gelten entsprechend für den Fall, dass der Verein aus
einem anderen Grund aufgelöst wird oder seine Rechtsfähigkeit verliert.
Das nach Beendigung der Liquidation oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke
verbleibende Vereinsvermögen fällt an den Markt Reichertshofen, der es
unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat.
Vorrangig ist das Vereinsvermögen einem gleichartigen Verein zu überlassen.

§ 9 Schlussbestimmung

Diese Satzung ersetzt die Satzung in der Fassung vom 2. Februar 1990. Sie tritt mit
dem Tag der Eintragung in das Vereinsregister in Kraft.


